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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000108/2013 

an die Kommission 
Artikel 115 der Geschäftsordnung 

Timothy Kirkhope 
im Namen der ECR-Fraktion 

Betrifft: Aufenthaltsgenehmigungen für den Schengen-Raum für Drittstaatsangehörige, die in 
Immobilien investieren 

Mehrere Mitgliedstaaten (Bulgarien, Griechenland, Zypern, Lettland, Portugal und Spanien) vergeben 
befristete Aufenthaltsgenehmigungen für Drittstaatsangehörige, die in diesen Ländern in Immobilien 
investieren. In den meisten Fällen können die befristeten Aufenthaltsgenehmigungen später in 
unbefristete Aufenthaltsgenehmigungen für den Schengen-Raum umgewandelt werden. Die Anzahl 
der Aufenthaltsgenehmigungen, die im Rahmen solcher Investitionsprogramme erteilt werden, nimmt 
stark zu, ebenso die Anzahl der Mitgliedstaaten, die solche Aufenthaltsgenehmigungen ausstellen. 
Tatsächlich unterbieten sich diese Staaten mittlerweile gegenseitig im Hinblick auf die Einführung 
immer laxerer Bestimmungen für die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen im Rahmen von 
Immobilieninvestitionen. 

Solche Investitionsprogramme hatten verschiedene negative Auswirkungen: Zum Beispiel wird in 
einigen Ländern der Wohnungsmarkt durch die Nachfrage aus dem Ausland verzerrt, die 
Immobilienpreise werden künstlich in die Höhe getrieben und es entsteht unter der örtlichen 
Bevölkerung ein erbitterter Wettbewerb um Darlehen. Dies widerspricht dem Vorschlag für eine 
Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge (COM(2011)0142). 

Laut Informationen von einzelstaatlichen Strafverfolgungsstellen sind diese Regelungen nicht immer 
transparent bzw. unterliegen nicht immer einer ordnungsgemäßen Kontrolle und können die 
Geldwäsche erleichtern. Darüber hinaus ermöglichen sie es unerwünschten Personen, sich eine 
Aufenthaltsgenehmigung im Schengen-Raum zu verschaffen. Geschäftstätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen sind mittlerweile ein lukratives 
Geschäft für eng begrenzte Interessengruppen wie z. B. bestimmte Banken, Beratungs- und 
Immobilienunternehmen, und dieses Geschäft geht zu Lasten der Sicherheit im gesamten Schengen-
Raum.  

1. Ist der Kommission bewusst, dass die Behörden mancher Mitgliedstaaten die Erteilung von 
Aufenthaltsgenehmigungen für den Schengen-Raum zu einem profitablen Geschäftsmodell 
gemacht haben?  

2. Wie steht die Kommission zu der Tatsache, dass diese sehr unterschiedlichen Verfahren der 
Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung in den einzelnen Mitgliedstaaten eine direkte Auswirkung 
auf den gesamten Schengen-Raum haben und dass bei diesen Verfahren ein unterschiedlicher 
Grad an Transparenz und Kontrolle besteht und die Mindestinvestitionsbeträge uneinheitlich 
sind? Wie sieht die Kommission dies in Bezug auf die langfristige Stabilität und Nachhaltigkeit 
des Schengen-Raums? 

3. Zieht die Kommission in Erwägung, in dieser Angelegenheit tätig zu werden – in Anbetracht der 
Tatsache, dass die Empfänger der Aufenthaltsgenehmigungen häufig nicht in den Ländern 
ansässig sind, von denen sie die Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben und sie sich frei im 
Schengen-Raum bewegen, und in Anbetracht der Tatsache, dass diese Praktiken den 
Wohnungsmarkt offensichtlich verzerren? 
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